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DER PADAGOGISCHE
BEOBACHTER IM KANTON ZURICH

ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS o

BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG

2. JULI 1937 ® ERSCHEINT MONATLICH ZWEIMAL

31. JAHRGANG ® NUMMER 10

Inhalt: Ordentliche Delegiertenversammlung des ZKLV — Gibt es noch Griinde zur Beibehaltung des Schleifen-s in der
ziircherischen Schulschrift? — Sekundarlehrerkonferenz des Kantons Ziirich — Konferenz der Lehrer an 7. und 8.
Klassen im Kanton Ziirich — Aus dem Erziehungsrate

Ziirch. Kant. Lehrerverein

Ordentliche Delegiertenversammlung

Samstag, den 5. Juni 1937, 14.30 Uhr,
im Hérsaal 101 der Universitit Ziirich.

Vorsitz: H. C. Kleiner.

Die Mitteilung des Prisidenten, dass er zum Zwecke
einer raschen Abwicklung der Geschifte auf ein Er-
Sffnungswort verzichte, wird von der Versammlung
mit Zustimmung aufgenommen. Da Aenderungen an
der Traktandenliste nicht gewiinscht werden, kann
iithergegangen werden zu

1. Protokoll der ausserordentlichen Delegiertenver-
sammlung vom 16. Mai 1936. Dieses ist in Nr. 11 des
«Pid. Beobachters» 1936 erschienen; Aussetzungen
daran werden keine gemacht. Der Vorsitzende erklirt
deshalb das Protokoll unter Verdankung an den Ak-
tuar als genehmigt.

2. Der durch den Korrespondenzaktuar H. Frei vor-
genommene Namensaufruf ergibt die Anwesenheit von
68 Delegierten ‘oder Stellvertretern. Es fehlen 9 Dele-
gierte, von denen sich 7 entschuldigt haben.

3. Mitteilungen. a) Die erste Mitteilung des Prisi-
denten befasst sich mit der Ausrichtung der ausser-
ordentlichen Besoldungszulagen des Staates. Er ver-
weist in erster Linie auf die letzte Nummer des «Pid.
Beob.» vom 4. Juni a. c. und auf die Juni-Nummer des
Amtlichen Schulblattes und ersucht die Anwesenden,
sie mochten die Kollegen vor allem darauf aufmerk-
sam machen, dass fiir die Verabreichung der ausser-
ordentlichen Besoldungszulagen nach § 8, Absatz 1,
des Gesetzes vom 2. Februar 1919 von den Schulpfle-
gen bis 10. Juni a. c. besondere Gesuche einzureichen
seien, wenn es sich um Lehrer in Gemeinden der Bei-
tragsklassen 5 und 6 handle. Die Einreichung eines
Gesuches fiir die iibrigen Klassen ist infolge eines be-
sonderen Umstandes fiir 1937/38 nicht verlangt wor-
den. Paul Huber, Affoltern a. A., dussert sich in
einem lingeren, temperamentvollen Votum zur Be-
stimmung, dass Lehrern in Gemeinden der Beitrags-
klassen 5 und 6 die ausserordentliche Zulage nur aus-
gerichtet wird, sofern ihre Lehrtdtigkeit die Schulbe-
hérde befriedige. Er gibt Kenninis von der ablehnen-
den Haltung des Kapitels Affoltern zu dieser Bestim-
mung, betont, dass die Ausrichtung einer durchaus
gerechtfertigten Besoldungsquote nicht an eine Bedin-
gung gekniipft werden sollte und gibt der Befiirchtung
Ausdruck, dass das ein Anfang zum totalen Abbau
dieser Zulage sei. Ausserdem hebt er hervor, dass die
cinschrinkende Bestimmung insofern unklar sei, als
sie Zweifel dariiber lasse, welche Schulbehorde die
Entscheidung iiber die Lehrtdtigkeit zu fillen habe.

37)

Nach der Auffassung des Sprechenden sollte es unter
allen Umstdnden die Bezirksschulpflege und nicht die
Ortsschulbehorde sein, in der bei einer solchen Ent-
scheidung neben sachlichen auch personliche Motive
stark mitspielen konnten. Der Vorsitzende, welcher
als Mitglied des Erziehungsrates den Werdegang der
Regelung fiir 1937/38 genau kennt, gibt kurz Auf-
schluss iiber verschiedene Schwierigkeiten, die auf dem
Wege zur heutigen Ordnung, welche doch gewisse Vor-
teile gegeniiber der zuerst vorgesehenen aufweist, zu
iiberwinden waren. Auch ihm liegt die von Herrn
Huber angefochtene Bestimmung nicht; er nahm sie
aber in Kauf, um nicht der Ausrichtung der Zulagen
an die Lehrer in den Gemeinden der Beitragsklassen
5 und 6 verlustig zu gehen. E. Blickenstorfer, Prisi-
dent der Sektion Andelfingen, welche an den Kanto-
nalvorstand eine Eingabe iiber die ausserordentlichen
Besoldungszulagen gerichtet hat, dankt dem Vorstand
und dessen Prisidenten fiir das, was erreicht worden
ist. Er wiirde es allerdings sehr begriissen, wenn die
Kollegen, die wihrend 12 Jahren zum Bezug einer soi-
chen Zulage berechtigt waren, sie auf Grund einer Be-
stimmung ohne Einschrinkungen und Klauseln behal-
ten konnten, auch wenn ihre Gemeinden nicht mehr
in den bezugsberechtigten Beitragsklassen eingereiht
sind. J. Oberholzer, Stallikon, ist der Ueberzeugung,
dass die meisten Beziiger einer a.o. Staatszulage die-
selbe nur sehr schwer missen konnten; es war deshalb
bei der Opposition gegen einschrinkende Bestimmun-
gen eine gewisse Vorsicht und Zuriickhaltung geboten.

b) Am 15. April 1937 ist die vom Erziehungsrat be-
ratene Verordnung zum neuen «Leistungsgesetz» vom
Regierungsrat ohne wesentliche Aenderungen geneh-
migt worden. Sie wird im Amtlichen Schulblatt fort-
laufend publiziert werden, weshalb der Vorsitzende
heute auf ein ndheres Eintreten verzichtet.

¢) Das neue Lehrerbildungsgesetz ist von der kan-
tonsritlichen Kommission zu Ende beraten; es kommt
aber erst in den Kantonsrat, wenn auch die Verord-
nung zu diesem Rahmengesetz ausgearbeitet ist. Diese
liegt zur Zeit vor dem Erziehungsrat und wird auch
noch Regierungsrat und kantonsridtliche Kommission
passieren miissen, ehe sie an den Kantonsrat geht, der
voraussichtlich nach den Sommerferien mit den Be-
ratungen dariiber beginnen kann. Leider weist das
neue Lehrerbildungsgesetz in Artikel 7, 3 eine Bestim-
mung auf, die fiir die Lehrerschaft absolut untraghar
ist. Nach Artikel 7,3 soll der Erziehungsrat berech-
tigt sein, einem Lehrer voriibergehend oder dauernd
das Wahlbarkeitszeugnis zu entziehen, wenn sich der-
selbe wiederholter schwerer Pflichtverletzung schuldig
macht, wenn offenbare Unfédhigkeit vorliegt, oder
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wenn der Lebenswandel des Lehrers zu schwerwiegen-
den Aussetzungen Anlass gibt. Seit Bestehen der Volks-
schule haben die schon vorhandenen Bestimmungen in
§ 9.des Unterrichtsgesetzes von 1859 vollauf geniigt,
um unwiirdige Elemente aus dem Lehrerstande zu ent-
fernen. Ausserdem tritt der Vorstand des ZKLV nicht
fir wirklich unwiirdige Lehrer ein; er hat im Gegen-
teil schon wiederholt Kollegen zum Riicktritt veran-
lasst, wenn er der Auffassung war, dass dies im In-
teresse von Schule und Lehrerschaft sein miisse. Ar-
tikel 7,3 aber liefert den Lehrer, und zwar jeden Leh-
rer, rechilich und menschlich der Administrativbe-
horde aus. (Was kann von Uebelwollenden und Ei-
ferern nicht alles als Pflichtverletzung und als offen-
bare Unfihigkeit bezeichnet werden! Wie werden
Boswillige und Neidische durch einen Artikel 7,3 ge-
reizt, in das personliche Leben des Lehrers hineinzu-
schniiffeln.) Die Lehrerschaft lehnt deshalb den Ar-
tikel aus gewerkschaftlichen Griinden ab, aber ebenso-
sehr aus Griinden der Selbstachtung und Menschen-
wiirde. Der Vorstand des ZKLV und die vielen Kolle-
gen, die sich mit der Angelegenheit beschiftigt haben,
stehen in ihrer ablehnenden Haltung nicht allein. Die
sozialdemokratische Kantonsratsfraktion hat fir den
Fall, dass Artikel 7,3 im Gesetze bleibt, bereits Ab-
lehnung der Vorlage beschlossen. Bei den Beratungen
im Kantonsrat wird die Entscheidung iiber den ange-
fochtenen Artikel und damit das Schicksal des neuen
Lehrerbildungsgesetzes stark von den Entscheidungen
der demokratischen Kantonsrite abhangen. W. Zol-
linger, Weiach, und A. Sulzer, Winterthur, dussern
sich in kiirzeren Voten zu den Mitteilungen des Pri-
sidenten iiber Artikel 7, 3. Sie teilen den ablehnenden
Standpunkt, geben Hinweise, wo fiir unsere Sache noch
Verstindnis vorhanden sein konnte und betonen; dass
bei der vorgesehenen neuen Auswahl noch viel weni-
ger als bis anhin ungeeignete Elemente im Lehrer-
stande Aufnahme finden werden.

d) Der Prisident ersucht die Versammlung, es
mdchte jeder einzelne dafiir besorgt sein, dass soge-
nannte «Fille> dem Kantonalvorstand so rasch als
moglich, am besten im Entstehungsstadium, gemeldet
wiirden. Dann ist ein erfolgreiches Einschreiten, Ra-
ten und Helfen in der Regel miglich, wihrend in
einem spiteren Zeitpunkt die Kreise schon zu weit ge-
zogen sind und unliebsame Folgen fiir angegriffene
Kollegen nur noch schwer oder nicht mehr vermieden
werden konnen.

e) In seiner letzten Mitteilung empfiehlt der Vor-
sitzende das Schulwandbilderwerk des Schweiz. Leh-
rervereins allen Kollegen zur Beachtung und Anschaf-
fung. Es ist ein gelungener und wertvoller Versuch,
uns von den Produkten des Auslandes, die nicht immer
unseren Geist atmen, unabhingiger zu machen; es ver-
dient unsere volle Beachtung und Unterstiitzung.

4, Jahresbericht fiir 1936. Dieser ist in den Num-
mern 2—9 des «PiAd. Beob.» 1937 erschienen. O. Peter,
Ziirich, erhilt das Wort zum Jahresbericht. Er er-
innert an unsere Zuriickhaltung bei der Behandlung
der Wegwahl einer Kollegin vor Jahresfrist. Fiir jenes
gemissigte Verhalten hatten wir unsere guten Griinde,
es war ihm aber kein Erfolg beschieden. Auch unsere
Stellung zum neuen Schulleistungsgesetz war nur zu-
riickhaltende Ablehnung; wire sie aktiv gewesen, hit-
ten ‘wir das Gesetz wohl zu Fall gebracht. Aber man
wollte nicht zu viel aufs Spiel setzen, und in die Zu-
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kunft konnte niemand sehen. Fir die Zukunft und im
Hinblick auf das neue Lehrerbildungsgesetz aber miis-
sen wir uns sagen, dass wir etwas forscher und mutiger
an die Dinge herangehen miissen, als dies gelegentlich
der Fall war. Trotzdem ist kein Pessimismus am Platz,
und der Kantonalvorstand verdient die volle Zustim-
mung aller Kollegen. Da das Wort weiter nicht ver-
langt wird, ist der Jahresbericht unter Verdankung
an den Vorstand genehmigt.

5. Abnahme der Jahresrechnung fiir 1936. Zentral-
quistor A. Zollinger tritt auf einige Posten der Rech-
nung ein, die in Nr. 7 des «Pdd. Beob.» veroffentlicht
worden ist. Er verweist vor allem auf die Erhchung
des Beitrages von 50 auf 75 Rp. pro Mitglied des
ZKLV an den Kantonalziircherischen Verband der
Festbesoldeten und auf die erfreuliche Tatsache, dass
unter den Ehrenausgaben in der diesjdhrigen Rech-
nung keine Kranzspende verzeichnet werden muss. Er
verdankt die verdienstvolle Arbeit von Emil Jucker,
dem Quistor der Sektion Uster wihrend 25 Jahren,
gibt Auskunft iiber den Stand der Darlehenskasse und
erwihnt, dass das Vermogen des ZKLV erstmals iiber
Fr. 20 000.— gestiegen ist. Die Rechnung, welche
durch Prisident und Korrespondenzaktuar im Auftrag
des Vorstandes und durch die Rechnungsrevisoren des
Vereins aufs genaueste gepriift und in tadelloser Ord-
nung befunden worden ist, wird von der Versammlung
auf Antrag der Genannten unter bester Verdankung
an den Zentralquistor abgenommen.

6. Zentralquistor A. Zollinger spricht zum Voran-
schlag fiir das Jahr 1937 und erwihnt, dass der Posten
fiir die Delegiertenversammlung des SLV, die am 29.
und 30. Mai a. c. in Luzern statigefunden hat, um
Fr. 50— auf Fr. 500.— hinaufgesetzt werden muss.

‘Er gibt Kenninis davon, dass der Restbeitrag von

Fr. 250.— an die Naturschutzschrift des Bundes zum
Schutze des Landschafisbildes am Ziirichsee dieses Jahr
entrichtet werden muss, so dass der Vorstand bean-
tragt, den Jahresbeitrag auf der bisherigen Héhe von
Fr. 7— zu belassen.

Rechnungsrevisor H. Keller-Kron, Winterthur, teilt
mit, dass die Revisoren nicht iiber den Jahresbeitrag
und dessen Hohe gesprochen haben. Er selber ist der
Ansicht, dass bei spitzer Kalkulation eventuell eine
Herabsetzung um 50 Rp. vorgenommen werden konnte,
findet aber die Reduktion zu gering und zu wenig
spiirbar fiir den einzelnen, als dass er sie verlangen
wollte. Immerhin soll das Bleiben auf Fr. 7.— nicht
den Sinn haben, als wolle man prinzipiell fiir immer
auf dem gleichen Beitrag bleiben. Das Vermogen des
Vereins braucht nicht zu sehr anzuwachsen; sollten
einmal fiir wichtige Aktionen grissere Summen notig
sein, konnen sie durch Spezialbeitrige gedeckt werden.

E. Bleuler, Kiisnacht, weist darauf hin, dass im
Budget fiir 1937 der Abbau von 5% an den Entschi-
digungen fiir die Vorstandsmitglieder wieder vorge-
nommen ist. Er beantragt, dass der Vorstand, der die-
sen Abbau an seinen Beziigen selber vollzogen hat,
wieder in den Besitz der ungeschmilerten Besoldung
gelange. Es soll dies geschehen als Anerkennung der
Arbeit des Vorstandes und im Hinblick auf sicher
kommende Bewegungen zur Erreichung von Streichun-
gen am in den letzten Jahren vorgenommenen Abbau.
Prasident H. C. Kleiner dankt im Namen des Vorstan-
des fiir diese Freundlichkeit, betont aber, dass der
Vorstand gerne bereit ist, zu den erniedrigten Ansitzen
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zu arbeiten, solange der Lohnabbau im Kanton be-
steht. Er teilt anschliessend mit, dass der Kantonal-
vorstand die Entwicklung der Teuerung und das Ver-
halten grosser Personalorganisationen aufmerksam
verfolgt und mit den Organisationen im Kanton Ziirich
in Verbindung treten wird, sobald es méglich ist. Da
E. Bleuler an seinem Antrag festhilt und kein Gegen-
antrag gestellt wird, ldsst der Vorsitzende abstimmen,
wobei sich die offenbare Mehrheit fiir den gestellten
Antrag ausspricht. Im Anschluss daran wird das Bud-
get genehmigt und der Jahresbeitrag auf Fr. 7.— fest-
gesetzt. (Fortsetzung folgt.)

Gibt es noch Griinde zur
Beibehaltung des Schleifen-s in der
ziircherischen Schulschrift?®

Alfred Zollinger. — Vor 35 Jahren ist die duden-
sche Orthographie durch den schweizerischen Bundes-
rat anerkannt und vom ziircherischen Erziehungsrat
im Amtlichen Schulblatt vom 1. Dez. 1902 fiir die ziir-
cherischen Schulen verbindlich erklirt worden. Damit
gerieten die «th» in deutschen und die «e>» statt «k» oder
«z» in fremden Wortern ausser Kurs. Die neue Recht-
schreibung brachte des weitern gegeniiber der alten
Schweizerorthographie mit ihren «Circusy, «Thaty,
«pressiren» auch die Einfithrung des «B» (fortab
Schleifen-s genannt) in der Antiqua. Wenn man be-
denkt, welche Rolle damals die deutsche Schrift mit
ihren drei s-Schriftzeichen in unserm Lande noch
spielte, versteht man, dass die Angleichung der beiden
in jenen Jahren noch fast gleichrangigen Schulschrif-
ten eher hegrusst als bekimpft wurde. Die deutsche
Schrift, eine eigentliche Schonschreibeschrift, ist nicht
denkbar ohne 1hre drei Zeichen fiir «s». Die richtige
Anwendung der s-Regeln hat sicher auch Schiilern, die
deutsch schrieben, keine Miihe bereitet; denn in der
deutschen Schrift ergibt sich das Schleifen-s vor «t»
und am Schluss einer Silbe sozusagen zwangsldufig
aus dem Schriftbhild. Die durch die Neuerung geschaf-
fene Uebereinstimmung der beiden Schriften bedeu-
tete fiir den Schiiler eine Entlastung; denn auch wenn
er lateinisch schrieb, war ihm das deutsche Schrift-
bild unbewusst gegenwirtig.

Heute ist das anders geworden. Die deutsche Schrift
spielt keine Rolle mehr in der ziircherischen Schule.
Sie wird nicht mehr geschriechen und nicht einmal
mehr iiberall bis zur wirklichen Lesefertigkeit geiibt.
Deshalb fehlt unsern heutigen Schiilern die obener-
wihnte, wichtige Gedichinisstiitze fiir die Anwendung
des Schleifen-s in der lateinischen Schrift. Nun ist zu-
zugeben: die Schleifen-s-regel ist leicht einpréigsam,
besonders wenn der Lehrer nicht unbedingt eine
sprachwissenschaftlich einwandfreie Definition geben
will. Dann lautet nimlich die Regel ganz einfach so:
Ein Doppel-s kommt nur nach kurzem Vokal zwischen
zwei Vokalen vor. Diese Regel geniigt vollkommen und
in jedem Fall. Und doch fliessen im Ziirichbiet jdhr-
lich mehrere Flischchen roter Tinte ihretwegen. Die
s-Regel unterscheidet sich eben in einem ganz wesent-
lichen Punkt von andern Rechtschreiberegeln. Im
Gegensatz zu Fillen wie «wider», «spiiren» usw. ldsst

sich die Anwendung des Schleifen-s nicht inhaltlich

* Schulschrift im Sinne von Schulorthographie gemiss der
amtlichen Bezeichnung von 1902. :
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einprigen, weil sie nach rein formalen Gesetzen er-
folgt. So kann ein Schiiler, der «wider» mit «ie»
schreibt, durch jeweilige, schriftliche Aufzihlung von
Wortbildern mit «wider» sicher iiber die Klippe ge-
bracht werden. Aber selbst Schiiler, die im Aufsatz-
heft keinen einzigen s-Fehler mehr machen, werfen
sofort alles wieder iiber den Haufen, wenn sie eine
schriftliche Geschichtsrepetition verfassen, bei der sie
sich mehr auf den Inhalt einstellen und die ortho-
graphische Giite nach ihrer Meinung nicht bewertet
wird. Es sind freilich noch andere Griinde, die es dem
Lehrer je linger je schwerer machen, die Schreibung
des Schleifen-s zu fordern. Ich frage mich, was jener
Arbeiter in seiner Klause gesagt haben mag, als ich
seiner Tochter, einer mittelmissigen aber fleissigen
Schiilerin, «Gossau» wegen der zwei «ss» unterstrichen
hatte, obgleich Vater und Kind so gut wie ich wussten,
dass am Bahnhofschild der Ortsname mit ss prangte.
Und was mogen alle jeme «Heusser», «Bosshard»,
«Schiess», «Joss» denken, deren Viater Duden zum
Trotz zwei s setzen? Und das amtliche Telephonver-
zeichnis? Es gibt dem Vater recht, nicht dem Lehrer.
Also ist es iiberfliissig, dieses komische Schriftzeichen,
ein feines Mittel, die Schiiler zu plagen. So schliessen
die Kinder, so schliessen die Eltern, so schliessen ins-
besondere alle jene Leute, die der Schule vorwerfen,
sie vermittle unbrauchbare Stubenweisheit und gehe
an den Lebensbediirfnissen vorbei. Wer will ihnen
das Gegenteil beweisen, solange wir das Schleifen-s
verlangen, trotzdem all die vielen tausend Schreibma-
schinen im Lande herum ohne das verteufelte Schrift-
zeichen auskommen? Und solange mehr als 90 %
aller Schreibmaschinen englischen oder amerikani-
schen Ursprungs sind, wird sich hierin kaum etwas
andern... .

Der Zeitaufwand fiir diese orthographische Spe-
zialitdt konnte verantwortet werden, wenn mit Fillen
aus der Praxis aufgewartet werden kénnte, wo «ss»
statt Schleifen-s zu folgenschweren Missverstindnissen
gefithrt haben. Solche Fille sind mir unbekannt und
jedenfalls durch die Formulierung stets vermeidbar.

Sonst hitten wenigstens die Juristen auf ihren Ma-

schinen diese Type, denn sie wissen am besten, was von
einem doppeldeutigen Ausdruck abhingen kann. Aber
selbst das wegen seiner Klarheit berithmte Schweize-
rische Zivilgesetzbuch, sowie das Obligationenrecht
haben in den Auflagen von 1927 resp. 1929 durchwegs
nur «ss». Da kann die Nichtbeachtung der duden-
schen s-Regeln nicht gefihrlich sein. Ein Bundes-
richter Dr. Oser hitte andernfalls dafiir gesorgt, dass
die Type beim Druck der wichtigsten schweizerischen
Gesetzbiicher verwendet worden wire.

Ich glaube, dass nur die Wiinschbarkeit einer all-
gemeingﬁltigen Rechtschreibenorm, wie sie im Duden
gegeben ist, fiir die Beibehaltung des Schleifen-s in der
Antiqua angefithrt werden kann. Es diirfte darum
interessieren, was die neueste Auflage der Recht-
schreibebibel in bezug auf die Ersetzung des Schlei-
fen-s durch «ss» sagt. Wir finden da auf Seite'12 der
FEinleitung als Fussnote folgende Bemerkung: «Bei Be-

‘nutzung von Schreibmaschinen, die n o ¢ h» (von mir

gesperrt) «kein Schleifen-s enthalten, gebrauche man
als Notbehelf auch bei Kleinschrift ss.» Solange wir
also «noch» nicht lauter deutsche Schreibmaschinen
haben, diirfen selbst mit des Duden Erlaubnis unsere
Geschifiskorrespondenten, Redaktoren, Protokollfiih-
rer, Sekretire «ss» statt Schleifen-s schreiben. Wenn
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wir uns da fragen, wer denn das Zeichen noch schrei-
ben muss, finden wir mit dem besten Willen nur noch
unsere 60 000 Volks- und Mittelschiiler. Gerade jene,
denen die s-Regeln schliesslich in zwélfjdhriger Schul-
zeit in Fleisch und Blut iibergehen, werfen nach be-
standener Reifepriifung das sauer erworbene «Wissen»
schméhlich iiber Bord, indem sie als Studenten fiir
simtliche schriftlichen Arbeiten ausschliesslich die
Maschine verwenden.

Was ich zum Schluss meiner Ausfithrungen
wiinsche, ist eine Entgegnung von einem Anhinger der
hisherigen s-Vorschrift. Ich wire fiir eine Belehrung
dankbar; denn es ist doch schliesslich eine peinliche
Sache, Schiiler mit Dingen plagen zu miissen, die man
selber als tiberfliissig erachtet.

Sekundarlehrerkonferenz
des Kantons Ziirich

Vorstandssitzungen vom 23. Februar und 12. Mai
1937.

1. Das Jahrbuch 1937 wird eine gréssere padagogi-
sche Arbeit von Dr. Witzig enthalten, die von den be-
teiligten Konferenzen gemeinsam iibernommen wird.
Der Ziircher Teil bringt einen Beitrag von Paul Hertli
zum Physikunterricht. Sodann erscheinen wiederum
Berichte unserer Experten iiber ihre Beobachtungen
an den Aufnahmepriifungen an Mittelschulen.

2. Das Englischbuch von Schulthess ist im gleichen
Einband wie bisher erschienen; Hug & Co. beabsich-
tigt, zu einigen Texten Schallplatten herzustellen.

3. Eine erginzende Serie Priifungsaufgaben der
Handelsschule siehen den Kollegen auf Wunsch leih-
weise zur Verfiigung (beim Prisidenten erhiltlich).

4. Die Vorstinde der Stufenkonferenzen haben ge-
meinsam die Situation in der Schriftfrage besprochen
und den Erziehungsrat in einer Eingabe ersucht, vor
einem Entscheid die vorliegende Arbeit des Pesta-
lozzianums und den Entwurf der Schweizer Schul-
schrift zu priifen.

5. Das Verhilinis zwischen dem Konferenzverlag
und den Lehrmittelverfassern, das bisher auf miind-
lichem Uebereinkommen bestand, wie es sich im Laufe
der Jahrzehnte entwickelte, erhilt eine vertragliche
Regelung. Der Vertrag wird auf Grund gegenseitiger
Vereinbarung zwischen Verlag und Verfassern fest-
gelegt. ss

Konferenz der Lehrer an 7. und 8
Klassen im Kanton Ziirich

k. — Der Vorstand hat gemeinsam mit den Ver-
fassern der neuen Lehrmittel die Illustration der
neuen Biicher beraten.

Im Lehrbuch fiir Naturkunde werden die Verfasser
den grossten Teil der Ilustrationen in Form von sche-
matischen Strichzeichnungen selbst anfertigen. Der
Wunsch von Herrn Prof. Meierhofer, es sei dem na-
turgeschichtlichen Teil eine Auswahl von 8 der farbi-
gen biologischen Tafeln anzufiigen, wird lebhaft un-

terstiitzt. Im Lehrbuch fiir die Geschichte sollen die
Hlustrationen aus Reproduktionen zeitgenossischer
Bilder bestehen, die durch die Zentralbibliothek her-
gestellt wiirden. Fiir diese Ausfithrung muss ein be-
sonderer Kredit einverlangt werden. Im geographi-
schen Teil werden die Illustrationen in der Hauptsache
aus Strichzeichnungen bestehen. Die Reproduktion
von photographischen Landschaftsbildern wiirde nur
dann begriisst, wenn dieses Lehrmittel auf besonders
gutes Papier gedruckt werden konnte, auf dem solche
Autotypien wirklich plastisch und mit der nétigen
Feinheit hergestellt werden konnen.

Die Wiinsche und Anregungen des Vorstandes und
der Verfasser wurden in einer ausfiihrlichen Eingabe
an den Erziehungsrat weitergeleitet.

Als Tlustrator fiir das Lesebuch wurde von der Er-
ziehungsdirektion Herr Hs. Schaad in Eglisau be-
stimmt. :

Aus dem Erziehungsrate
II. Halbjahr 1936 1).

3. Wenn ein Vikariat lidnger als ein Jahr gedauert
hat, so hat der Erziehungsrat gemiss abgedndertem
Leistungsgesetz vom 14. Juni 1936 zu entscheiden, ob
und in welchem Umfange die Kosten der Stellvertre-
tung fernerhin durch den Staat zu tragen sind. Der
Erziehungsrat gab sich folgende Wegleitung fiir die
Ausfithrung dieser gesetzlichen Bestimmung: «...der
erkrankte Lehrer hat an die Stellvertretungskosten
einen Beitrag zu leisten, der in der Regel der Differenz
zwischen seiner Besoldung und seinen Aufwendungen
fiir seine Heilung und fiir seinen Unterhalt und den
der Familie entspricht.» Dabei wurde festgehalten,
dass man bei der Festsetzung der Aufwendungen fiir
die Heilung des Lehrers und seinen Unterhalt und den
seiner Familie nicht kleinlich verfahren werde. Auf
Grund dieser Wegleitung sind — was, um im Zusam-
menhang zu bleiben, in der Berichterstattung voraus-
zunehmen gestattet sei — 1937 zwei Fille von mehr
als ein Jahr andauernden Vikariaten geregelt worden.
Einem Primarlehrer (verheiratet, 4 unerwachsene
Kinder), fiir den seit dem 1. Miarz 1935 ein Vikariat
besteht, wurde das Vikariat ohne Auflage eines Ko-
stenbeitrages bis Ende des Schuljahres 1936/37 ver-
lingert. Auf Beginn des neuen Schuljahres wurde der
betreffende Lehrer vorldufig provisorisch fiir 2 Jahre
in den Ruhestand verseizt, in der Meinung, dass er bei
einer allfilligen Genesung innerhalb niitzlicher Frist
an seinem bisherigen Schulort wieder im Schuldienst
verwendet werden sollte. — Einem Sekundarlehrer,
der ledig ist und fiir den seit dem 21. Oktober 1935
ein Krankheitsvikariat errichtet ist, wurden vom 1. Fe-
bruar 1937 die vollen Vikariatskosten auferlegt. Da
vom betreffenden Lehrer troiz Anfrage keine Angaben
iiber seine Aufwendungen eingingen, musste sich der
Erziehungsrat bei seinem Beschlusse auf Informatio-
nen stiitzen.

1) Siehe Nr. 1, 1937. Wegen anderweitiger Inanspruchnahme

von Raum und Zeit musste die Fortsetzung bis heute verschoben
werden.

(Forisetzung folgt.)

Redaktion des Piidagogischen Beobachters:

H. C. Kleiner, Sekundarlehrer, Zollikon, Witellikerstrasse 22; J. Binder, Sekundarlehrer, Winterthur-Veltheim; H. Frei, Lehrer,
Ziirich; Heinr. Hofmann, Lehrer, Winterthur; M. Lichti, Lehrerin, Winterthur; J. Oberholzer, Lehrer, Stallikon; 4. Zollinger,
Sekundarlehrer, Thalwil.

Einsendungen sind an die erstgenannte Stelle zu adressieren. — Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Ziirich.

524

(40)



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 2. Juli 1937, Nummer 10

